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Ergänzungen zum Buch 

Das 1x1 der LOHNVERRECHNUNG 
Band I, Band II und Band III 

 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten für das Jahr 2026 geltenden Werte und die gesetzlichen 
Neuerungen: 
 

1.  Änderungen in der Sozialversicherung 2026 

 
SV-Werte 2026 

Allgemeine Höchstbeitragsgrundlage monatlich  € 6.930,— 

Höchstbeitragsgrundlage täglich  € 231,— 

Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich  € 13.860,— 

Höchstbeitragsgrundlage freie Dienstnehmer  
ohne Anspruch auf Sonderzahlungen monatlich 

 
 € 8.085,— 

Allgemeine Höchstbeitragsgrundlage freie Dienstnehmer  
mit Anspruch auf Sonderzahlungen monatlich 

 
 € 6.930,— 

Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen freie Dienstnehmer jährlich  € 13.860,— 
 

Geringfügigkeitsgrenze 2026 

Monatliche Geringfügigkeitsgrenze – unverändert zu 2025  € 551,10 
 

E-Card-Service-Entgelt 2026 (Zahlung November 2025)  € 25,— 

E-Card-Service-Entgelt 2027 (Zahlung November 2026)  € 26,85 

Grenzwert Dienstgeberabgabe für geringfügig Beschäftigte 
Die Dienstgeberabgabe wurde mit 1. 1. 2024 auf 19,4 % erhöht! 

 
 € 826,65 

 

Reduzierung der Arbeitslosenversicherung 2026 

€ 0,— bis € 2.225,— um 2,95 % auf 0 % 

über € 2.225,— bis € 2.427,— um 1,95 % auf 1 % 

über € 2.427,— bis € 2.630,— um 0,95 % auf 2 % 

über € 2.630,— keine (0 %) 
 

Reduzierung der Arbeitslosenversicherung für Lehrlinge  

€ 0,— bis € 2.225,— um 1,15 % auf 0 % 

über € 2.225,— bis € 2.427,— um 0,15 % auf 1 % 

über € 2.427,— keine (0 %) 
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2.  Änderungen in der Lohnsteuer 2026 

 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 

Burgenland 0,40 % Steiermark 0,34 % 

Kärnten 0,37 % Tirol 0,39 % 

Niederösterreich 0,33 % Vorarlberg 0,33 % 

Oberösterreich 0,31 % Wien 0,36 % 

Salzburg 0,35 %   
 
Der Wohnbauförderungsbeitrag wurde zur Landesabgabe und in nur Wien um 0,5 % auf 1,5 % 
erhöht – somit für Dienstgeber und Dienstnehmer jeweils 0,75 %.  
 
 

3.  Pfändungswerte 2026 

 
Pfändungswerte 2026 

Allgemeiner Grundbetrag monatlich  € 1.308,— 

Allgemeiner Grundbetrag wöchentlich  € 305,— 

Allgemeiner Grundbetrag täglich  € 43,— 
 
Erhöhter allgemeiner Grundbetrag monatlich  € 1.526,— 

Erhöhter allgemeiner Grundbetrag wöchentlich  € 356,— 

Erhöhter allgemeiner Grundbetrag täglich  € 50,— 
 
Unterhaltsgrundbetrag monatlich pro Person € 261,— (max. für 5 Personen = € 1.305,—) 

Unterhaltsgrundbetrag wöchentlich pro Person € 61,— (max. für 5 Personen = € 305,—) 

Unterhaltsgrundbetrag täglich pro Person € 8,— (max. für 5 Personen = € 40,—) 
 
Höchstberechnungsgrundlage monatlich  € 5.220,— 

Höchstberechnungsgrundlage wöchentlich  € 1.220,— 

Höchstberechnungsgrundlage täglich  € 174,— 
 
 

4.  Obergrenze ÖGB 2026 

 
Der Höchstsatz für den Gewerkschaftsbeitrag wurde für 2026 von der Gewerkschaft der Privatange-
stellten mit € 42,30 festgelegt.   

 
 

5.  Trinkgeldregelung ab 2026 

 
Trinkgelder bleiben lohnsteuerfrei, müssen aber in der SV als beitragspflichtiges Entgelt berück-
sichtigt werden. Neu sind bundesweit einheitliche Pauschalbeträge für Gastronomie und Hotelle-
rie. Dabei gelten die Pauschalen als Höchstbeträge, sodass es keine Nachforderungen geben kann;  
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liegen die tatsächlichen Trinkgelder darunter, können diese als Basis für die Beitragsberechnung 
herangezogen werden. Für Mitarbeiter mit Inkasso und jene ohne Inkasso steigen die Pauschal- 
beträge bis 2028 wie folgt: 

Jahr Mit Inkasso Ohne Inkasso 

2026 € 65,— € 45,— 

2027 € 85,— € 45,— 

2028 € 100,— € 50,— 
 
➨ Zusätzlich wird arbeitsrechtlich mehr Transparenz geschaffen, indem Arbeitnehmer über  
Aufteilungsschlüssel und bargeldlose Trinkgelder informiert werden müssen. 

 
 

6.  Sachbezüge 

 
Sachbezüge Dienstwohnung – Richtwerte 2026 pro m2 in € 

Burgenland 6,09 Steiermark 9,21 

Kärnten 7,81 Tirol 8,14 

Niederösterreich 6,85 Vorarlberg 10,25 

Oberösterreich 7,23 Wien 6,67 

Salzburg 9,22   

Arbeitsplatznahe Unterkunft: ●  bis 35 m2 kein Sachbezug 
 ●  bei mehr als 35 m2 – 45 m2 Verringerung des Sachbezugswertes um 35 % 
 

Zinsersparnis bei Arbeitgeberdarlehen 

● Bei variabler Verzinsung: 3 % p.a. 
● Bei fixer Verzinsung: Zinssatz der OeNB für den Monat des Abschlusses veröffentliche „Kreditsatz im 

Neugeschäft an private Haushalte für Wohnbau mit anfänglicher Zinsbildung über zehnl Jahre“, ver-
mindert um einen Abschlag von 10 %. 

 

 

HINWEIS: Trotz sorgfältiger Bearbeitung erfolgen alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung  
des Autors und des Verlages ist daher ausgeschlossen. 
 

  


